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I. Geltung dieser Bedingungen 

1. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall kom-
men Verträge mit uns (IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto 
und Verkehr, Carnotstr. 1, 10587 Berlin) ausschließlich nach 
Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Liefe-
rungen und Leistungen (nachfolgend „Bedingungen“) zustande; 
mit der Erteilung des Auftrages erklärt sich der Kunde mit unse-
ren Bedingungen einverstanden. Entgegenstehende oder ab-
weichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind 
für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich anerkannt 
haben; dies muss schriftlich geschehen. Unsere Bedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Kunden unsere Lieferung oder 
Leistung vorbehaltlos ausführen. 

2. Diese Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leis-
tungen und für alle aus einem Schuldverhältnis mit dem Kunden 
resultierenden Pflichten. Gegenüber Unternehmern und juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts gelten unsere Bedingun-
gen auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Für Sachlie-
ferungen gilt vorrangig Ziffer XV dieser Bedingungen. 

II. Vertragsschluss / Änderungen des Vertrages 

1. Ein Vertrag mit uns gilt erst dann als geschlossen, wenn der 
Kunde unser Angebot vorbehaltlos annimmt oder ihm unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zugeht oder wir mit der Ausfüh-
rung der Lieferung oder Leistung beginnen. Erteilen wir eine 
schriftliche Auftragsbestätigung, so ist diese für Inhalt und Um-
fang des Vertrages maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. 

2. Vertragsänderungen können von beiden Parteien jederzeit ange-
regt werden. Eine Verpflichtung zu deren Umsetzung entsteht je-
doch nur, wenn beide Parteien sich auf die Durchführung der ent-
sprechenden Änderungen und über die damit verbundenen Anpas-
sungen der Beschreibung des Leistungsumfanges, der Vergütung, 
der Zeitpläne und Ausführungsfristen sowie aller sonstigen Punkte, 
die eine Partei für regelungsbedürftig hält, schriftlich einigen. 

III. Vertragsdurchführung 

1. Wir erbringen unsere Lieferungen und Leistungen auf Basis des 
gesicherten Stands der Technik. Die Beachtung von Lastenheft-
vorgaben, der einschlägigen technischen Normen sowie der ge-
setzlichen Anforderungen ist ein stetes Gebot der Entwicklung. Der 
Kunde wird uns daher entweder bereits im Lastenheft oder recht-
zeitig während der Projektdurchführung mitteilen, welche regulato-
rischen Vorgaben und Normen in den vom Kunden anvisierten 
Ländern und Märkten einzuhalten sind. 

2. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, hat 
der Liefer- oder Leistungsgegenstand nur die vertraglich aus-
drücklich festgelegten Eigenschaften, technischen Daten etc. auf-
zuweisen; diese stellen nur dann Garantieübernahmen dar, wenn 
wir ausdrücklich erklären, verschuldensunabhängig hierfür ein-
stehen zu wollen oder wenn sie von uns ausdrücklich als solche 
bezeichnet werden; Garantieerklärungen müssen schriftlich ab-
gegeben werden, um wirksam zu sein. Wir behalten uns vor, 
technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibun-
gen und Angaben in unseren Prospekten, Katalogen oder ähn-
lichen Verkaufsunterlagen vorzunehmen und (Teil-)Produkte ge-
gen technisch gleichwertige oder bessere auszutauschen, ohne 
dass der Kunde hieraus Rechte gegen uns herleiten kann. Der-
artige Beschreibungen und Angaben sowie Werbeaussagen 
(auch des Herstellers) beinhalten keine Garantieerklärungen. 
Soweit sich nicht aus gesetzlichen Vorschriften etwas anderes 
ergibt, schulden wir Beratung nur insoweit, als diese von uns als 
vertragliche Hauptpflicht übernommen wurde. 

3. Bei der Lieferung von Software gehören, soweit nicht ausdrücklich 
vereinbart, Weiter- und Neuentwicklungen von Software (Updates 
und Upgrades) nicht zum Lieferumfang.  

4. Wir sind berechtigt, Kopien von Arbeitsergebnissen sowie Doku-
menten und sonstigen Informationen, die im Rahmen der Vertrags-

durchführung erarbeitet oder erhalten wurden, unter Berücksichti-
gung der Geheimhaltungspflichten auf eigenen Systemen zu spei-
chern. Wir werden die im Zusammenhang mit der Vertragsdurch-
führung gespeicherten Dateien und Unterlagen gemäß unserem ei-
genen Verfahren „Klassifizierungssystematik für Unterlagen hin-
sichtlich der Aufbewahrungs- und Löschfristen“ aufbewahren und 
löschen. 

5. Software-Arbeitsergebnisse werden dem Kunden in Form von 
kompiliertem Objektcode überlassen, sofern nicht ausnahmsweise 
eine andere Form wie beispielsweise die Überlassung von Quell-
code ausdrücklich vereinbart ist. Software, die von uns zur Erstel-
lung der Arbeitsergebnisse erarbeitet oder eingesetzt wurde (insb. 
Softwaretools), gilt nicht als Arbeitsergebnis und wird dem Kunden 
nicht überlassen. 

6. Im Rahmen der Vertragsleistungen ist die Verwendung von Open-
Source-Software grundsätzlich zulässig. Open-Source-Software ist 
jegliche Software, die unter Nutzungs- und Lizenzbestimmungen 
für Open-Source-Software vertrieben wird, zu deren wesentlichen 
Verpflichtung die Weitergabe oder Offenlegung des Quellcodes der 
Software gehört. Wir werden dem Kunden bei Übergabe des Ar-
beitsergebnisses mitteilen, welche Open-Source-Softwarebe-
standteile in das Arbeitsergebnis eingebunden wurden sowie wel-
che Lizenzbedingungen hierfür anwendbar sind. Inhaltliche oder 
formelle Anforderungen des Kunden zur vorgenannten Mitteilung 
sind nur dann verbindlich, wenn diese in Schriftform vereinbart wer-
den. 

7. Der Kunde hat uns alle für die Durchführung unserer Lieferung 
und/oder Leistung relevanten Tatsachen vollständig zur Kenntnis 
zu geben. Wir sind nicht verpflichtet, vom Kunden zur Verfügung 
gestellte Daten, Informationen oder sonstige Leistungen auf ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen, außer soweit hierzu 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls 
ein Anlass besteht oder wenn die Pflicht zur Überprüfung aus-
drücklich als vertragliche Pflicht übernommen wurde.  

8. Wir werden unsere vertraglichen Leistungen grundsätzlich in unse-
ren eigenen Betriebsstätten oder in der mobilen Arbeit erbringen. 
Soweit Arbeiten beim Kunden vor Ort durchgeführt werden, sind 
unseren Mitarbeitern unentgeltlich die jeweils benötigten Arbeits-
plätze und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Werden wir au-
ßerhalb unseres Betriebsgeländes tätig, so obliegen dem Kunden 
alle zur Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten notwendigen 
Maßnahmen, soweit sich nicht aus der Natur der Sache oder einer 
Vereinbarung mit dem Kunden etwas anderes ergibt. Wir sind 
berechtigt, die Durchführung unserer Lieferung und/oder Leistung 
zu verweigern, solange die notwendigen Maßnahmen nicht getrof-
fen werden. 

9. Sofern vereinbart worden ist, dass wir vertragliche Leistungen in 
den IT-Systemen des Kunden erbringen, wird der Kunde uns diese 
IT-Systeme unentgeltlich und fehlerfrei zur Verfügung stellen. Zu-
dem wird der Kunde uns für Dokumentations- oder Beweiszwecke 
Informationen aus seinen Systemen zur Verfügung stellen, bei-
spielsweise bei Behördenanfragen oder Klagen gegen uns, die im 
Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung stehen. Der Kunde 
ist für die Integrität der Daten sowie deren Vertraulichkeit und Ver-
fügbarkeit verantwortlich. Auf Anfrage wird der Kunde uns die Do-
kumentation in lesbarer Form zur Verfügung stellen. Dem Kunden 
stehen diesbezügliche Zurückbehaltungsrechte nicht zu. 

10. Wir nutzen im Rahmen der Vertragsdurchführung unter anderem 
die Microsoft 365 Cloud Services einschließlich Teams auf einer 
von Microsoft betriebenen Cloud-Infrastruktur. Zudem verwenden 
wir zur Erbringung unserer Lieferungen und Leistungen bei Bedarf 
Technologien der Künstlichen Intelligenz. Unter Künstlicher Intelli-
genz (nachfolgend „KI“) verstehen wir sowohl KI-Systeme, die in 
gewissem Umfang autonom Daten verarbeiten und eigenständig 
Ergebnisse erzeugen (z.B. mittels maschinellen Lernens und/oder 
wissens- und logikgestützten Konzepten) und mit deren Ergebnis-
sen die Umgebung beeinflusst wird oder werden soll, als auch KI-
Modelle, die im Regelfall in KI-Systeme integriert sind. Verlangt der 
Kunde von uns den Einsatz von KI zur Erbringung der Lieferungen 
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und Leistungen, übernimmt der Kunde die alleinige Verantwortung 
für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der mittels KI generierten Er-
gebnisse. Ist die Erstellung von KI Gegenstand unserer Lieferun-
gen und Leistungen, wird der Kunde sicherstellen, dass die KI so 
in sein Produkt und seine Prozesse integriert wird, dass diese mit 
den einschlägigen Regulierungen (z.B. DS-GVO, KI-VO, PRC 
2023 Generative AI Measures, Utah Artificial Intelligence Policy Act 
2024) in Einklang steht und entsprechend der Regulierungen in Be-
trieb genommen, genutzt oder in den Verkehr gebracht werden 
kann. 

11. Wir haben die alleinige Weisungsbefugnis in Bezug auf die von 
uns zur Vertragserfüllung eingesetzten Mitarbeiter und erbringen 
die Leistungen selbständig und eigenverantwortlich. Die Entschei-
dung, welche unserer Mitarbeiter zur Erbringung einer Leistung 
eingesetzt werden, ist allein uns vorbehalten.  

IV. Mitwirkungspflichten des Kunden 

1. In Entwicklungsprojekten setzt das Gelingen regelmäßig eine 
enge Kooperation zwischen dem Kunden und uns voraus. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich deshalb zu gegenseitiger Rück-
sichtnahme, umfassender und unverzüglicher Information sowie 
vorsorglicher Warnung vor Risiken und Schutz gegen störende 
Einflüsse auch von dritter Seite. 

2. Der Kunde übernimmt es als wesentliche Vertragspflicht, dafür 
zu sorgen, dass alle vereinbarten Mitwirkungs- und Beistellungs-
leistungen in der erforderlichen Qualität und zu den vereinbarten 
bzw. zur Projektrealisierung erforderlichen Terminen ohne zusätz-
liche Kosten für uns erbracht werden. Soweit dies zum Projekter-
folg erforderlich ist, wird er insbesondere eigenes Personal in aus-
reichendem Umfang sowie kompetente Ansprechpartner für die 
Gesamtdauer des Projektes zur Verfügung stellen. Soweit im 
Pflichtenheft oder an anderer Stelle des Vertrages Anforderungen 
an Außensysteme formuliert sind, die vom Kunden oder von 
Dritten betrieben werden, steht der Kunde uns gegenüber dafür 
ein, dass diese Anforderungen erfüllt werden.  

3. Erweisen sich Informationen oder Unterlagen des Kunden als feh-
lerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder objektiv als nicht aus-
führbar, wird er unverzüglich nach Mitteilung durch uns die er-
forderlichen Berichtigungen und/oder Ergänzungen vornehmen. 
Von uns angezeigte Mängel oder Funktionsstörungen beigestellter 
Komponenten wird der Kunde unverzüglich beheben bzw. behe-
ben lassen.  

4. Sofern der Kunde Modifikationen an unseren Liefergegenständen 
und Ergebnissen vornimmt oder sie anders als geplant und beauf-
tragt einsetzt, wird er jeden Hinweis auf uns entfernen und die volle 
Verantwortung für sein Entwicklungsergebnis allein übernehmen. 

5. Wir gehen davon aus, dass Erkenntnisse, die der Kunde aus seiner 
Produktbeobachtung gewinnt, in das Lastenheft bzw. in die Projekt-
vorgaben einfließen, und der Kunde auch während und ggf. nach 
dem Projekt neue Erkenntnisse mit uns teilt, sofern sie unsere Lie-
fergegenstände betreffen. Sollten sich regulatorische Anforderun-
gen oder Normen im Laufe eines Projekts ändern, wird der Kunde 
nach Rücksprache mit uns die Vorgaben über das Änderungsma-
nagement im Projekt anpassen und daraus entstehende Konse-
quenzen für den Zeitplan und die Kosten tragen. 

V. Nutzungsrechte 

1. Soweit nicht vertraglich ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, 
räumen wir dem Kunden mit vollständiger Bezahlung der verein-
barten Vergütung an unseren im Zuge der Vertragserfüllung erar-
beiteten schutzrechtsfähigen Ergebnissen (beispielsweise Kon-
zepte, Konstruktionszeichnungen oder Software) ein einfaches 
(d.h. nicht-ausschließliches) Nutzungsrecht ein. Die Ausgestal-
tung des Nutzungsrechtes ergibt sich aus der jeweils konkret ge-
troffenen Vereinbarung. Soweit die Ergebnisse nicht von uns er-
arbeitet wurden, vermitteln wir regelmäßig lediglich einen Vertrag 
mit dem Fremdanbieter. Der Kunde erkennt deshalb die mitgelie-
ferten Nutzungsbedingungen des Fremdanbieters an, auf die 
wir ausdrücklich hinweisen; diese sind für den Umfang der 
Rechteeinräumung durch den Fremdanbieter maßgeblich. 

2. Unabhängig vom Umfang der Rechteübertragung auf den Kunden 
ist es uns in jedem Fall gestattet, Ideen, Konzeptionen, erworbe-
nes Know-how usw. für weitere Entwicklungen und Dienstleistun-
gen auch für andere Kunden zu nutzen. 

3. Die abschließende Prüfung der Schutzrechtsfreiheit der Arbeitser-
gebnisse liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Kunden. 
Wir stehen hierfür nicht ein. Schutzrechte im Sinne dieser Rege-
lung sind u.a. Rechte an Patenten und deren Anmeldungen, Ge-
brauchsmustern, Marken und geschäftliche Bezeichnungen, De-
sign und Firma sowie Copyright- und Urheberrechte. Wir werden 
bei der Durchführung eines Entwicklungsvorhabens unter Anwen-
dung der branchenüblichen Sorgfalt bemüht sein, ein von Schutz-
rechten Dritter freies Arbeitsergebnis zu erreichen. Dies bedeutet, 
dass wir verpflichtet sind, dem Kunden uns bekannte oder be-
kanntwerdende Schutzrechte Dritter jeweils unverzüglich zu mel-
den und eine Entscheidung des Kunden über deren Verwendung 
oder Nicht-Verwendung im jeweiligen Arbeitsergebnis einzuholen. 
Weitere Pflichten, wie z.B. die Durchführung einer gesonderten 
Schutzrechtsrecherche, obliegen uns nicht.  

VI. Fristen und Termine 

1. Eine Terminplanung sowie Meilensteine in einem Projekt dienen 
als Orientierung im Ablaufplan des Projektes. Termine haben 
ausschließlich dann verbindlichen Charakter, wenn sie ausdrück-
lich als verbindliche Termine vereinbart werden; diese Vereinba-
rung muss schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. Soweit mit 
uns keine verbindlichen Fristen und Termine vereinbart wurden, 
geraten wir erst dann in Verzug, wenn der Kunde uns zuvor er-
gebnislos eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der ge-
schuldeten Lieferung gesetzt hat. In jedem Fall laufen Fristen 
erst ab der vollständigen Erbringung sämtlicher vom Kunden ge-
schuldeter Mitwirkungshandlungen sowie gegebenenfalls ab Ein-
gang einer vereinbarten Anzahlung. Nachträgliche Änderungs-
wünsche oder verspätet erbrachte Mitwirkungshandlungen des 
Kunden verlängern die Lieferungszeiten angemessen. 

2. Kommt der Kunde seinen Kooperations-, Mitwirkungs- oder Bei-
stellungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, verlieren 
hiervon betroffene Leistungstermine ihre Verbindlichkeit, insbeson-
dere geraten wir nicht in Verzug. Nach erfolgloser Mahnung sind 
wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht 
auch die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung des Liefergegenstandes in dem Zeitpunkt auf 
den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Erfüllt 
der Kunde seine Kooperations-, Mitwirkungs- oder Beistellungs-
verpflichtungen auch innerhalb einer der weiteren Mahnung fol-
genden angemessenen Nachfrist nicht, sind wir darüber hinaus 
berechtigt, den Vertrag gemäß § 648a BGB zu kündigen. Das glei-
che Recht steht uns für den Fall zu, dass wir in Folge der einge-
tretenen Verzögerung das Projekt nicht mehr in einem angemes-
senen Zeitraum oder nur zu erheblichen höheren Kosten durch-
führen können, zum Beispiel wegen anderweitiger Verpflichtungen. 

3. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Ver-
zug oder ist unsere Leistungspflicht aus von uns zu vertretenden 
Gründen wegen Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB ausge-
schlossen oder können wir die Leistung gemäß § 275 Abs. 2 und 
3 BGB verweigern, so haften wir vorbehaltlich der Haftungsbe-
schränkungen der Ziffer XI dieser Bedingungen, die unberührt 
bleiben, ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

VII. Gefahrübergang 

 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung des Liefergegenstandes geht auch dann mit der 
Absendung auf den Kunden über, wenn wir die Versendungs-
kosten oder andere zusätzliche Leistungen übernommen haben 
oder eine Teillieferung erfolgt. Auf Ziffer VI. 2. Satz 3 dieser 
Bedingungen wird hingewiesen. 

VIII.   Abnahme 

1. Soweit unsere Lieferung der Abnahme bedarf, ist der Kunde 
hierzu verpflichtet. Kleinere Mängel, welche die Tauglichkeit der 
Lieferung zu dem vertraglich festgelegten Zweck nicht ernsthaft 
beeinträchtigen, berechtigen den Kunden nicht, die Abnahme 
zu verweigern, unbeschadet seines Rechts, gesetzliche Män-
gelansprüche geltend zu machen. 

2. Die Abnahme gilt als erteilt, wenn 

- der Kunde die Erklärung der Abnahme unter Verstoß gegen 
vorstehende Ziffer VIII. 1. oder trotz fristgerechter Aufforde-
rung die Mitwirkung an einer gemeinsamen Abnahmeprüfung 
verweigert; oder 
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- der Kunde nach Durchführung einer gemeinsamen Abnahme-
prüfung nicht unverzüglich die Abnahme schriftlich erklärt, ob-
wohl er von uns hierzu mit einer Frist von sieben Werktagen 
aufgefordert wurde, es sei denn, der Kunde spezifiziert inner-
halb dieser Frist schriftlich die Mängel, aufgrund derer er die 
Abnahme verweigert, wobei wir den Kunden bei Fristbeginn 
auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens nochmals 
hinweisen werden. 

3. Bei in sich abgeschlossenen Teilleistungen haben wir einen 
Anspruch auf Teilabnahmen. 

4. Geistige Leistungen gelten als abgenommen, sofern der Kunde 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach deren Zugang in schriftli-
cher Form ausdrücklich schriftlich Vorbehalte erhebt und hier-
bei Mängel konkret bezeichnet, wobei wir den Kunden bei Frist-
beginn auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens noch-
mals hinweisen werden. Im Fall eines solchen Vorbehalts wer-
den wir unsere Leistung überprüfen. Erweist sich ein Vorbehalt 
des Kunden als unberechtigt, so hat er die entstandenen Kosten 
zu tragen, es sei denn, ihm fällt nur einfache Fahrlässigkeit zur 
Last. 

IX. Preise und Zahlungen 

1. Maßgeblich sind die von uns genannten Nettopreise, zu denen 
die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer - soweit diese anfällt - 
hinzugerechnet wird. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ha-
ben wir neben der vereinbarten Vergütung Anspruch auf Erstat-
tung von Reisekosten und sonstigen Auslagen. Die Abrechnung 
erfolgt jeweils auf Basis unserer gültigen Reisekostenregelun-
gen.  

2. Ist eine Vergütung nach Stunden- oder Tagessätzen vereinbart, 
gelten vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung im Einzelfall un-
sere zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils aktuellen 
Preislisten. Für Leistungen, die innerhalb von vier Monaten nach 
Vertragsschluss erbracht werden, erfolgt keine Preiserhöhung. 

3. Die Preise gelten ausschließlich unter der Bedingung, dass die 
Lieferung und Leistungen frei von Steuern, Zöllen, Abgaben oder 
sonstigen Belastungen sind, die entstehen, falls wir unsere Lie-
ferungen und Leistungen außerhalb Deutschlands erbringen. Für 
den Fall, dass Steuern, Zölle oder Abgaben erhoben werden, er-
höhen sich die Preise entsprechend um diese Summen. 

4. Unsere Rechnungen sind ohne Skontoabzug und spesenfrei 
nach vereinbartem Zahlungsplan, ansonsten innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Werden aufgrund aus-
drücklicher Vereinbarungen im Einzelfall Schecks angenommen, 
erfolgt dies nur zahlungshalber und ebenfalls ohne Skontoabzug. 
Etwaige Diskontspesen sind vom Kunden zu tragen. Scheck-
zahlungen erkennen wir erst dann als Erfüllung an, wenn die 
jeweiligen Beträge vorbehaltlos auf unserem Konto gutge-
schrieben worden sind. Wir behalten uns das Recht vor, an-
gemessene Abschlagszahlungen und Vorschüsse zu verlan-
gen. 

5. Stehen uns gegenüber dem Kunden mehrere Forderungen zu, so 
bestimmen wir, auf welche Schuld die Zahlung angerechnet 
wird. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns schriftlich anerkannt sind. Das gleiche gilt für die 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Der Kunde ist 
zur Aufrechnung auch dann berechtigt, wenn seine Gegenan-
sprüche mit unseren Forderungen synallagmatisch verknüpft 
sind. 

6. Werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, 
wonach unsere Ansprüche gegenüber dem Kunden durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet erscheinen, so 
sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen; Ziffer VI. 2. 
dieser Bedingungen gilt entsprechend. 

7. Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Verzugszinsen in der 
gesetzlichen Höhe, sofern wir dem Kunden keinen höheren 
Schaden nachweisen. 

X. Mängelansprüche 

1. Sollten wir eine mängelbehaftete Lieferung oder Leistung er-
bracht haben, hat uns der Kunde Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Fristen zu geben, sofern nicht die 
Nacherfüllung für den Kunden im Einzelfall unzumutbar ist oder 

besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen einen sofortigen Rücktritt rechtfertigen. 
Das Wahlrecht zwischen Beseitigung des Mangels oder Liefe-
rung einer mangelfreien Sache steht in jedem Fall uns zu. 

2. Bei Standardprodukten von Fremdanbietern, bei denen wir le-
diglich einen Vertragsabschluss mit dem Fremdanbieter vermit-
teln (Ziffer V. 1. Satz 3 dieser Bedingungen), richten sich die Män-
gelansprüche des Kunden nur gegen den jeweiligen Fremdan-
bieter; dies gilt auch bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter 
durch den Fremdanbieter. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand auf offensicht-
liche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne Wei-
teres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel, wie bei-
spielsweise das Fehlen von Komponenten oder Dokumentations-
material, sowie ohne Weiteres erkennbare Beschädigungen, sind 
uns gegenüber innerhalb einer Woche nach Eingang der Liefe-
rung schriftlich zu rügen. Mängel, die vor Ablauf der Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche erst später offensichtlich werden, 
müssen uns gegenüber innerhalb einer Woche nach dem Er-
kennen durch den Kunden schriftlich gerügt werden. Bei Verlet-
zung der Untersuchungs- und Rügepflicht durch den Kunden gilt 
der Liefergegenstand in Ansehung des betreffenden Mangels als 
genehmigt. 

4. Mängelansprüche müssen vom Kunden schriftlich unter Benen-
nung sämtlicher erkannter Mängel und unter Angabe der Um-
stände, unter denen sich diese gezeigt haben, geltend gemacht 
werden. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn sich ein vom Kunden 
behaupteter Fehler nicht reproduzieren lässt. Hat der Kunde Ein-
griffe in gelieferte Komponenten, Hard- oder Software vorge-
nommen, so bestehen Mängelansprüche des Kunden nur, wenn 
dieser nachweist, dass sein Eingriff nicht ursächlich für den Man-
gel war. 

5. Ergibt sich, dass ein vom Kunden behaupteter Mangel nicht vor-
liegt, insbesondere, wenn sich ein behaupteter Mangel nicht re-
produzieren lässt, so sind wir berechtigt, für unsere Aufwendun-
gen eine angemessene Vergütung zu verlangen, es sei denn, 
dem Kunden fällt nur einfache Fahrlässigkeit zur Last. 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, wird sie von uns verweigert oder 
ist sie dem Kunden unzumutbar, stehen ihm ggf. ausschließlich 
die sonstigen gesetzlichen Mängelansprüche (Rücktritt, Minde-
rung, Selbstvornahme, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen) zu. Schadensersatzansprüche bestehen aus-
schließlich nach Maßgabe von Ziffer XI dieser Bedingungen. 

7. Liegt der Mangel in einer nur unerheblichen Abweichung von ei-
ner vereinbarten Beschaffenheit, steht dem Auftraggeber nach 
unserer Wahl nur ein Recht auf Nacherfüllung oder auf ange-
messene Minderung zu. Ist keine Beschaffenheit vereinbart, gilt 
dasselbe bei einer nur unerheblichen Abweichung von der Eig-
nung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst gewöhn-
liche Verwendung, die bei Waren gleicher Art üblich ist und die 
der Kunde nach der Art der Ware erwarten kann. 

XI. Haftung und Rücktritt 

1. Wir haften auf Schadensersatz ausschließlich nach Maßgabe 
dieser Bedingungen: 

 Dem Grunde nach haften wir 

- für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln sowie 

- für jede schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  

 Wesentliche Vertragspflichten sind solche Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des jeweiligen Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Bei einfach 
fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist un-
sere Haftung begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des frag-
lichen Geschäftes vorhersehbar und typisch ist. 

2. Als vertragstypisch vorhersehbar ist unsere Haftung bei einfach 
fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht pro 
Schadensfall auf den Betrag von 50 % der jeweiligen Vertrags-
vergütung beschränkt, wobei die Haftung für sämtliche im Zu-
sammenhang mit dem Vertrag einfach fahrlässig verursachte 
Schäden auf die Höchstsumme von 100.000,00 EUR begrenzt 
ist. Als ein Schadensfall wird dabei ein Entwicklungsfehler und 
sämtliche dadurch entstehende Schäden verstanden. 
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3. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder Gesundheit sowie die Haftung gemäß §§ 1, 4 
ProdHaftG bleiben unberührt. 

4. Für die Wiederbeschaffung von Daten haften wir nur, wenn 
der Kunde sichergestellt hat, dass verloren gegangene Daten 
mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. 
Der Kunde ist daher verpflichtet, Daten und Programme in an-
wendungsadäquaten Intervallen regelmäßig zu sichern. 

5. Soweit gemäß vorstehenden Regelungen unsere Haftung auf 
Schadensersatz ausgeschlossen oder beschränkt ist, erstreckt 
sich dies auch auf die persönliche Haftung unserer Organe, Ar-
beitnehmer und sonstiger Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen und gilt auch für die gesetzliche Haftung aus unerlaub-
ter Handlung. 

6. Das Recht des Kunden, sich wegen einer von uns nicht zu ver-
tretenden, nicht in einem Mangel einer Kaufsache oder eines 
Werks bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, ist 
ausgeschlossen. 

XII. Compliance 

1.  Ein rechtskonformes Verhalten ist für uns selbstverständlich und 
stellt eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden dar. Unsere Kunden sind mit den geltenden Geset-
zen, Normen und Regularien in den Ländern, in denen sie tätig 
sind, vertraut. Sie halten diese ein, insbesondere wenn sie rele-
vant für ihre geschäftlichen Aktivitäten mit uns sind. Sie verfügen 
über ein Überwachungssystem zur Einhaltung dieser Gesetze, 
Normen und Regularien oder richten ein solches ein und halten 
es aufrecht. 

2.  Wir erwarten, dass der Kunde uns aufgrund seiner vertraglichen 
Treuepflichten und im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten 
über entsprechende Rechtsverstöße und getroffene Abhilfemaß-
nahmen unverzüglich informiert und auf Anfrage bei der Aufklä-
rung des Sachverhaltes unterstützen wird, insbesondere soweit 
wirtschaftskriminelle Handlungen wie Betrug, Untreue, Unter-
schlagung, Geldwäsche, Korruption, Insiderhandel sowie Steuer- 
und Insolvenzstraftaten gegen uns gerichtet sind. 

XIII.   Verjährung 

1. Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr von dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn an.  

2. Sonstige vertragliche Ansprüche des Kunden, sofern dieser Un-
ternehmer ist, wegen Pflichtverletzungen verjähren in einem 
Jahr von dem gesetzlichen Verjährungsbeginn an. 

3. Von den vorstehenden Regelungen bleiben die gesetzlichen 
Verjährungsfristen in den folgenden Fällen unberührt: 

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit; 

- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; 

- für das Recht des Kunden, sich bei einer von uns zu vertre-
tenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werks 
bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen; 

- für Ansprüche wegen arglistigen Verschweigens eines Man-
gels und aus einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 
444 oder § 639 BGB; 

- für Ansprüche nach §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, 2; 634a Abs. 1 Nr. 2 
BGB;  

- für Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Abs. 1 
BGB sowie 

- für Schadensersatzansprüche gemäß §§ 1, 4 ProdHaftG. 

XIV. Eigentumsvorbehalt 

 Sämtliche gelieferten Sachen bleiben bis zur Erfüllung der Kauf-
preisforderung, bei Unternehmern bis zur Erfüllung aller Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung, unser alleiniges Eigentum. 
Eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Verwer-
tung ist untersagt, es sei denn, der Erwerb erfolgte gerade zum 
Zweck der Weiterveräußerung. In diesem Fall ist der Kunde wider-
ruflich berechtigt, das Vorbehaltsgut im Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetriebes im eigenen Namen weiter zu veräu-

ßern, solange er mit seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegen-
über nicht in Verzug ist und zwischen dem Kunden und seinen 
Abnehmern kein Abtretungsverbot besteht. Der Kunde hat beim 
ordnungsgemäßen Weiterverkauf der Ware an seine Abnehmer 
auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen oder muss sich das 
Eigentum an der Ware seinerseits vorbehalten. 

XV.  Sachlieferungen 

 Handelt es sich bei unseren Leistungen um Sachlieferungen (wie 
Produkte, Prototypen, Teilelieferungen als auch nicht ausschließ-
lich für den Kunden programmierte, proprietäre Software), so gel-
ten folgende Bedingungen dieser Ziffer XV. 

1. An Sachlieferungen räumen wir dem Kunden einfache (d.h. nicht-
ausschließliche) Nutzungsrechte ein. Die weitere Ausgestaltung 
des Nutzungsrechtes ergibt sich aus der jeweils konkret getroffe-
nen Vereinbarung. 

2. Die Rückübersetzung von Software in andere Codeformen (De-
kompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der ver-
schiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Enginee-
ring) und die Entfernung des Kopierschutzes, der Seriennummern 
sowie sonstiger der Programmidentifikation dienenden Merkmale 
ist, sofern nicht gesetzlich zwingend gestattet, unzulässig. Urheber-
vermerke im Softwarecode dürfen nicht entfernt werden. 

3. Soweit es sich bei (mit-)gelieferter Software um Software eines 
Fremdanbieters (proprietär wie auch Open Source) handelt, gelten 
nicht die vorstehenden Regelungen. Vielmehr vermitteln wir in die-
sem Fall lediglich einen Vertrag mit dem Fremdanbieter. Der Kunde 
erkennt die mitgelieferten Nutzungsbedingungen des Fremdanbie-
ters an, auf die wir ausdrücklich hinweisen; allein diese sind für den 
Umfang der Rechteeinräumung maßgeblich.  

4. Die Installation der Software auf die bei dem Kunden vorhandene 
Hardware, die Anpassung der Software an die bei dem Kunden 
vorhandene Hard- und Software Support-, Pflege- und Wartungs-
leistungen sowie Weiter- und Neuentwicklungen von Software (Up-
dates und Upgrades) gehören nicht zu den vertraglich geschulde-
ten Leistungen, es sei denn es wird ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart.  

5. Verlängerter Eigentumsvorbehalt 

a. Ergänzend zu Ziffer XIV dieser Bedingungen tritt der Kunde 
uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus einer Weiter-
veräußerung der Ware gegen seine Abnehmer oder Dritte er-
wachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen 
die Abtretung hiermit an. Zur Einziehung der Forderungen 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt unbe-
rührt. Wir verpflichten uns jedoch, eine Forderung nicht einzu-
ziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens gestellt ist oder eine Zahlungseinstel-
lung vorliegt. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass uns 
der Kunde die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

b. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Kaufsache (Kaufpreis einschließlich 
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste-
hende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vor-
behalt gelieferte Kaufsache. 

c. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisier-
bare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

d. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzu-
nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt 
ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der 
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Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös 
ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemes-
sener Verwertungskosten - anzurechnen. 

e. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behan-
deln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf ei-
gene Kosten rechtzeitig durchführen. 

f. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 
der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

6. Ist ein zugrundeliegender Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB bzw. § 376 HGB oder kann der Kunde 
berechtigterweise als Folge eines von uns zu vertretenden Lie-
ferverzugs geltend machen, dass sein Interesse an der weiteren 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist, haften wir vorbehaltlich der 
Haftungsbeschränkung der Ziffer XI dieser Bedingungen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Vertragsstrafen sind nicht vereinbart.  

7. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegen-
heiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Im Fall der Mangelbe-
seitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseiti-
gung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort 
als den Erfüllungsort gebracht wurde.  

8. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
eine Lieferung EXW (Incoterms 2020) vereinbart.  

9. Die sonstigen Bestimmungen dieser Bedingungen gelten nachran-
gig zu dieser Ziffer XV ebenfalls für Sachlieferungen. 

XVI. Erfüllungsort und Abtretungsverbot 

1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Berlin. 

2. Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Ge-
schäftsverbindung gegen uns zustehen, ist ausgeschlossen. 

XVII. Geheimhaltung und Datenschutz 

1. Der Kunde ist verpflichtet, die von uns erhaltenen Informationen, 
welche erkennbar vertraulich zu behandeln sind, insbesondere 
technischer und wirtschaftlicher Art wie Angebote, Berechnungen, 
Messergebnisse, Prototypenteile, Konstruktionen und Software, 
auch über das Vertragsende hinaus 

− nur für Zwecke der Vertragsdurchführung zu nutzen und nur den-
jenigen Mitarbeitern zugänglich zu machen, die für die Vertrags-
durchführung einen Zugriff benötigen,  

− ohne unsere vorherige Zustimmung Dritten nicht zugänglich zu 
machen sowie 

− vor unbefugtem Zugriff, Weitergabe oder Veröffentlichung mit 
den jeweils nach aktuellem Stand der Technik möglichen Sicher-
heitsmaßnahmen zu schützen. 

2. Die vorstehenden Geheimhaltungspflichten gelten nicht für solche 
Informationen, die dem Kunden bereits vor unserer Mitteilung be-
kannt waren, von diesem unabhängig erarbeitet oder anderweitig 
rechtmäßig erlangt wurden oder ohne Verstoß gegen die vorste-
henden Geheimhaltungspflichten allgemein bekannt waren oder 
werden. 

3. Der Kunde wird in geeigneter Form dafür sorgen, dass die von ihm 
bei der Vertragsdurchführung hinzugezogenen Mitarbeiter, freien 
Mitarbeiter und Unterauftragnehmer die vorstehenden Geheimhal-
tungspflichten wahren. 

4. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nach den jeweils ein-
schlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
den Regelungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO). Soweit wir personenbezogene Daten im Auftrag des Kun-
den verarbeiten, schaffen wir hierfür die notwendige Rechtsgrund-
lage und schließen erforderlichenfalls Auftragsverarbeitungsver-
einbarungen gemäß Artikel 28 DS-GVO ab. 

 

XVIII. Außenwirtschaftsrecht 

1. Unsere Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine 
außenwirtschaftsrechtlichen Regelungen der Bundesrepublik 
Deutschland (insb. AWG, AWV, KrWaffKontrG), der Europäi-
schen Union (insb. Verordnung (EU) 821/2021, nachfolgend 
„Dual-Use-VO“) sowie der Vereinigten Staaten von Amerika 
(insb. US EAR; ITAR) und sonstigen anwendbaren Rechtsord-
nungen dem entgegenstehen. Dasselbe gilt für etwaige Bereit-
stellungs- oder Verfügungsverbote aufgrund (inter-) nationaler 
Sanktions- oder Embargovorschriften.  

2. Schließen entgegenstehende außenwirtschaftliche Regelungen 
eine Lieferung oder Leistung aus, sind wir insoweit nicht zur Er-
füllung verpflichtet. Der Vertrag ist in einem solchen Fall entspre-
chend anzupassen. Ist eine Anpassung aufgrund der Umstände 
des Einzelfalles nicht möglich, können wir vom Vertrag zurück-
treten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldver-
hältnisse das Recht zur außerordentlichen Kündigung. 

3. Sofern für unsere Leistungserbringung Beistellungen durch den 
Kunden vorgesehen sind, informiert uns dieser vor Übergabe/ 
Bereitstellung schriftlich, sofern diese exportrechtlichen Regula-
rien unterliegen (bspw. Klassifizierung als Dual-Use-Gut gem. 
Dual-Use-VO). Zudem ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüg-
lich schriftlich zu informieren, ob ein beauftragter Liefergegen-
stand in Verbindung mit der Entwicklung, Herstellung oder der 
Verwendung von Gütern des Kunden steht, die nach der AWV, 
dem KrWaffKontrG, der Dual-Use-VO, den US EAR oder den 
ITAR als kontrolliertes Gut einzustufen sind. Der Kunde übermit-
telt in einem solchen Fall die jeweils relevante Güterklassifizie-
rung nach den einschlägigen exportrechtlichen Vorschriften. 

4. Der Kunde versichert, dass er bei der Verbringung oder Ausfuhr 
der von uns bereitgestellten Liefergegenstände die Vorschriften 
des Außenwirtschaftsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
der Dual-Use-VO sowie der Vereinigten Staaten von Amerika 
und sonstigen anwendbaren Rechtsordnungen beachtet. Das-
selbe gilt für diejenigen Güter des Kunden, in die unsere Liefer-
gegenstände integriert werden. 

5. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich alle Informationen 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die zuvor in die-
ser Klausel angeführten Anforderungen des Außenwirtschafts-
rechts erforderlich sind. Es gilt Ziffer VI. 2. dieser Bedingungen. 

XIX. Höhere Gewalt 

Ereignisse höherer Gewalt, wie insbesondere Epidemien und 
Pandemien, Arbeitskämpfe, Unruhen und kriegerische oder terro-
ristische Auseinandersetzungen - jeweils auch bei Vorlieferanten 
und Unterauftragnehmern -, die unvorhersehbare Folgen für die 
Leistungsdurchführung nach sich ziehen, befreien die Parteien für 
die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von ihren 
Leistungspflichten, selbst wenn sie sich in Verzug befinden sollten. 
Eine automatische Vertragsauflösung erfolgt jedoch nicht. Die 
Parteien sind verpflichtet, sich von einem solchen Hindernis zu be-
nachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhält-
nissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

XX. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbin-
dung herrührenden Ansprüche gegenüber Kaufleuten und juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts ist Berlin. Dies gilt 
auch für Ansprüche aus Schecks sowie für deliktsrechtliche An-
sprüche und Streitverkündungen. Wir sind jedoch auch be-
rechtigt, den Kunden vor jedem anderen Gericht zu verklagen, 
das gesetzlich zuständig ist. 

2. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen ist Berlin 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis (Art. 25 VO (EU) 1215/2012). Wir behalten 
uns jedoch das Recht vor, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen oder jedes andere Gericht anzuru-
fen, das nach VO (EU) 1215/2012 zuständig ist. 

3. Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland; die Anwendung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internatio-
nalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 
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XXI.  Schlussbestimmungen 

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen.  

2. Alle unsere früheren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lie-
ferungen und Leistungen sind durch diese Bedingungen ersetzt. 


